
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Ticketkäuferinnen und Ticketkäufer des Bernisch 
Kantonalen Schwingfestes 2026 im Stadion Wankdorf. 
 

1.  Geltungsbereich  
Für den Erwerb und die Verwendung von Tickets gelten ausschliesslich die nachfolgenden Ticket-AGB, welche 
die Ticketinhaber durch Erwerb oder Verwendung der Tickets akzeptieren.  
Der Zutritt zum Stadion Wankdorf unterliegt der Stadionordnung ( https://www.bscyb.ch/sicherheit-im-stadion ) 
sowie der jeweils aktuellen Pandemieregelung. Durch den Ticketkauf akzeptieren die Ticketkäufer die AGB, die 
Stadionordnung und die Pandemieregelung.  
Mit dem Kauf eines Tickets erwerben die Ticketkäufer das Recht auf den Besuch des Bernisch Kantonalen 
Schwingfestes 2026 im Stadion Wankdorf. Der/die Ticketkäufer/in ("Ticketkäufer") geht mit dem Veranstalter 
«Verein BKSF 2026 Bern Wankdorf, Iffwil» eine vertragliche Beziehung ein. Der Ticketkäufer anerkennt, dass 
Rechte und Pflichten aus der Bestellung von Tickets und/oder aus der Inanspruchnahme sonstiger angebotener 
Dienstleistungen ausschliesslich zwischen dem Verein BKSF 2026 Bern Wankdorf, Iffwil, und dem Ticketkäufer 
entstehen. Dies betrifft insbesondere jegliche Rückerstattungsansprüche. 
 
2.  Zutritt zum Stadion/Sicherheit 
Der Aufenthalt im Stadion erfolgt auf eigene Gefahr. Der Zutritt zum Stadion unterliegt der  Stadionordnung sowie 
der Pandemieregelung. Im Interesse der Sicherheit und eines geordneten und reibungslosen Ablaufs der Veran-
staltung sind die Ticketkäufer insbesondere verpflichtet, den Anweisungen der Polizei, von YB und des Sicher-
heitspersonals jederzeit Folge zu leisten. Der Zutritt ins Stadion Wankdorf ist nur mit einem gültigen Ticket mög-
lich. Die Mitnahme von Waffen, Feuerwerkskörpern, Regenschirmen, Laserpointern, Sturmhauben, Rauschmit-
teln, Tieren und weiteren gefährlichen Gegenständen ist verboten.  
 

3. Zahlungsbedingungen 
Bestellungen werden nur gegen Vorauszahlung ausgeführt (mit den von YB-Ticketing zur Verfügung gestellten 
Zahlungsmöglichkeiten). Tickets werden nach Zahlungseingang über die YB-Ticket-App oder per Post den Ticket-
käufern zugestellt.  
 
4. Rückgabe gekaufter Tickets 
Rückgabe gekaufter Tickets für das Schwingfest ist grundsätzlich ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt die Rück-
gabe bei Verschiebung der Veranstaltung. 
 

5.  Verlorene oder vergessene Einzeltickets/Packages 
Verlorene oder vergessene Einzeltickets können, sofern diese personalisiert erworben wurden, durch ein Dupli-
kat ersetzt werden. Für ein Duplikat eines Einzeltickets wird eine Gebühr von CHF 5.00 erhoben. Um Packages zu 
ersetzen wird eine Gebühr von CHR 15.00 erhoben. Duplikate werden nur dem ursprünglichen Ticketkäufer aus-
gestellt. 
 

6.  Ton und Bildaufnahmen  
Ticketinhaber willigen unwiderruflich in die unentgeltliche Verwendung seines Bildes welche bei der SRF Live-
Übertragung oder bei der Aufzeichnung von Bild und/oder Ton im Wankdorfstadion in Zusammenhang mit dem 
Bernisch Kantonalen Schwingfest 2026 erstellt werden ein. 
 
7.  Datenschutz 
Mit dem Kauf des Tickets akzeptieren der Ticketkäufer, dass ihre Personendaten von YB unter Einhaltung der ge-
setzlichen Bestimmungen und der Datenschutzerklärung (https://www.bscyb.ch/datenschutz) zum Zwecke der 
Abwicklung des Ticketkaufvertrages und damit zusammenhängende Werbezwecken verwendet wird. Der Ticket-
käufer kann die Verwendung der Personendaten durch YB oder allfällige Dritte jederzeit ablehnen.  
 
8.  Haftungsausschluss 
Für Vermögens-, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Organisation und Durchführung der Veran-
staltung übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Der Veranstalter  schliesst insbesondere jegliche Haftung 
aufgrund von Absage und Verschiebung des Bernisch Kantonalen Schwingfestes 2026 oder deren fehlerhaften 
Organisation und Durchführung aus. 
 
9.  Schlussbestimmungen 
Der Veranstalter behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne Angabe von Gründen 
zu ändern. Für bereits aufgegebene Bestellungen gelten solche Änderungen nicht. Sollten einzelne Punkte dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages 
im Übrigen nicht berührt. Bei Streitigkeiten mit dem Veranstalter ist Schweizerisches Recht anwendbar. Ge-
richtsstand ist Bern. 
Durch Anklicken der Checkbox: «Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen» erklärt der Ticketkäufer, 
die AGB anzuerkennen und einzuhalten. 
 
Bern, 1. Dezember 2025 

https://www.bscyb.ch/sicherheit-im-stadion
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